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§ 168 StPO Fahndung
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Personenfahndung zur Aufenthaltsermittlung ist zulässig, wenn der Aufenthalt des Beschuldigten oder einer

Person, deren Identität festgestellt oder die als Zeuge vernommen werden soll, unbekannt ist.

2. (2)Personenfahndung zur Festnahme ist zulässig, wenn eine solche nicht vollzogen werden kann, weil der

Beschuldigte flüchtig oder sein Aufenthalt unbekannt ist, oder weil er einer Ladung keine Folge geleistet hat und

zu einer Vernehmung, einer anderen Beweisaufnahme oder zur Hauptverhandlung vorgeführt werden soll.

3. (3)Sachenfahndung ist zulässig, wenn ein Gegenstand, der sichergestellt werden soll, nicht aufgefunden werden

kann.
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